
DEUTSCHER BUNDESTAG

P A R T E I E N

BUNDESPRÄSIDENT/IN

BUNDESKANZLER/IN

Wahlberechtigte  
wählen die  
Abgeordneten  
des Bundestages
Erststimme: Personen
Zweitstimme: Parteien

Abgeordnete  
bilden Fraktionen

[A]  Eine Fraktion/Partei hat  
die Mehrheit im Bundestag

[B]  Zwei oder mehrere Fraktionen/
Parteien bilden eine Koalition, 
um im Bundestag die  
Mehrheit zu haben

Bundeskanzler/ in  
ist gewählt, wenn  
die notwendige 
Mehrheit der  
Abgeordneten  
für ihn/sie stimmt

Bundespräsident/in 
ernennt den  
Bundeskanzler/ 
die Bundeskanzlerin

Bundespräsident/in 
schlägt eine Person 
zur Wahl vor

Parteien stellen 
Personen und  
Listen zur 
Wahl auf

Wie werde ich 
         BUNDESKANZLER/IN?

In 7 Schritten zum Bundeskanzler, zur Bundeskanzlerin
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Wahlberechtigte Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland


